
Kreisgericht hat dies unter Berufung auf den mit der 
KWV R. am 24. August 1964 abgeschlossenen Mietver
trag verneint, während das Bezirksgericht dies im Hin
blick auf die Stellungnahme des VEB R. bejaht hat. Da 
auch seinerzeit Mietverträge über Werkwohnungen nach 
§ 5 Abs. 4 der inzwischen aufgehobenen VO über Woh
nungen für Werktätige der volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betriebe vom 6. November 1952 (GBl. 
S. 1187) und dem als Anlage beigegebenen Mustermiet
vertrag zwischen dem Betrieb und dem Nutzungsberech
tigten abzuschließen waren, wäre es zur hinreichenden 
Klärung des Sachverhalts notwendig gewesen, beim Rat 
der Stadt R. eine Auskunft darüber einzuholen, weshalb 
in diesem Falle nicht so verfahren worden ist. Das hat 
noch zu geschehen. /
Handelt es sich um eine Werkwohnung i. S. des § 2 der 
als Anlage zur WRLVO erlassenen Ordnung über die 
Wohnraumversorgung für die Werktätigen der Schwer
punktbetriebe und der Betriebe mit Werkwohnungen 
(GBl. II 1967 S. 737), so hat der Berufungssenat weiter 
unzureichend geprüft, ob es sich, wie festgestellt, tat
sächlich um eine funktionsgebundene Wohnung gemäß 
§ 34 Abs. 2 Satz 2 FGB handelt. Das kann aus dem bis
her ermittelten Sachverhalt nicht hergeleitet werden. 
Die Nutzung einer Werkwohnung ist nur dann an die 
Ausübung einer bestimmten Funktion gebunden, wenn 
die Erfüllung der sich aus der Tätigkeit des Nutzungs
berechtigten ergebenden Arbeitsaufgaben gefährdet 
wird, falls er sie räumen muß (OG, Urteil vom 13. Juni 
1968 - 1 ZzF 12/68 - NJ 1968 S. 735). Das ist hinsichtlich 
des Verklagten annehmbar nicht der Fall, es sei denn, 
daß sich noch Umstände ergeben, die bisher noch nicht 
bekannt waren. Der Verklagte ist nicht beim VEB R. 
beschäftigt. Er übt seine Berufstätigkeit in D. aus und 
erledigt in ihrem Rahmen Prüfungsaufgaben im Bezirk, 
u. a. auch beim VEB R. Das reicht nicht aus, um die An
forderungen des § 34 Abs. 2 Satz 2 FGB zu erfüllen.
Die Zuweisung einer Werkwohnung, die an keine Funk
tion gebunden ist, an den nichtbetriebsangehörigen Ehe
gatten ist nicht zwangsläufig von der Zustimmung des 
Betriebes abhängig. In bestimmten Fällen können 
Werkwohnungen auch dem „betriebsfremden“ Ehegat
ten zugewiesen werden, wenn dies nach Abwägung aller 
Umstände des Einzelfalls erforderlich ist. Der VEB R. 
hat sich gegen die Zuweisung der Wohnung an die 
Klägerin ausgesprochen. Seine Argumente sind gebüh
rend mit zu beachten. Es sind jedoch auch familien
rechtliche Gesichtspunkte, wie sie sich aus § 34 Abs. I 

' FGB ergeben, so z. B. die Lebensverhältnisse der Par
teien und die Umstände der~Scheidung, mit zu berück
sichtigen. Sie können mitunter ausschlaggebende Bedeu
tung erlangen. Für die Klägerin spricht vor allem, daß 
dem Verklagten in dem ihm zu Alleineigentum zuge
sprochenen Eigenheim weiterer Wohnraum zur Ver
fügung steht, da er ihm ebenfalls zur Nutzung überlas
sen wurde. Wie im Kassationsantrag dargelegt, ist des
halb die Entscheidung des Bezirksgerichts auch aus 
Gründen der Wohnraumlenkung problematisch, die auch 
im Rahmen des § 34 FGB nicht völlig unberücksichtigt 
bleiben dürfen. Es wäre daher geboten gewesen, in die
sem Fall die für die Wohnraumlenkung zuständigen 
Organe zu hören (§ 34 Abs. 1 Satz 1 FGB). Aber auch die 
Umstände der Ehelösung können nicht außer acht gelas
sen werden. Wenn aber schon die Zuweisung der Woh
nung in R. an die Klägerin aus weiteren, noch nicht 
erörterten Tatsachen nicht zu vertreten sein sollte, er
gibt sich zwangsläufig, daß die Klärung der künftigen 
Wohnverhältnisse der Parteien bei der Übertragung des 
Alleineigentums am Eigenheim entsprechend mit zu be
rücksichtigen ist.
Beide Parteien haben Anspruch auf das während der 
Ehe gebaute Eigenheim erhoben, das noch nicht ganz

vollendet war. Der Berufungssenat hat insoweit nur 
Darlegungen zur wertmäßigen Berücksichtigung des 
Eigenheims im Rahmen der Vermögensauseinanderset
zung gemacht, denen allerdings nicht gefolgt werden 
kann. Hierauf wird noch zurückgekommen. Es mangelt 
jedoch an jedweder Begründung dafür, aus welchen Er
wägungen das Einfamilienhaus dem Verklagten zu 
Alleineigentum übertragen worden ist. Die Verfahrens
weise des Bezirksgerichts verstößt gegen § 286 Abs. 1 
Satz 2 i. V. m. § 313 Abs. 1 Ziff. 4 ZPO. Im Urteil sind 
die Gründe anzugeben, welche für die richterliche Über
zeugung leitend waren. Bereits wegen dieser Gesetzes
verletzung war es geboten, die Entscheidung des Be- 
rufungssenats aufzuheben (entsprechende Anwendung 
des § 551 Ziff. 7 ZPO).

Sollte sich das Bezirksgericht bei dieser Entscheidung 
davon haben leiten lassen, daß der Verklagte größere 
persönliche Anteile beim Hausbau hatte, so könnte dem 
so ohne weiteres nicht zugestimmt werden. Zweifellos 
sind die persönlichen Bemühungen eines Ehegatten um 
die Errichtung eines Eigenheims für dessen Zuwei
sung im Verfahren nach § 39 FGB von erheblicher Be
deutung, wenn auch andere Umstände hierbei nicht 
außer Betracht bleiben dürfen. Nun hat aber die Kläge
rin schlüssig vorgetragen, daß sie in verschiedener Hin
sicht das Baugeschehen mit gefördert habe. Dem hätte 
der Berufungssenat im Rahmen seiner Aufklärungs
pflicht (§ 2 FVerfO) nachgehen und die Klägerin zur 
Angabe zweckdienlicher Beweismittel auffordem müs
sen. Das ist nicht geschehen und deshalb noch nachzu
holen.
Wenn im Urteil im anderen Zusammenhang ausgeführt 
wird, daß der Verklagte für 2155 M Eigenleistungen 
(Arbeitsleistungen) erbracht habe, beruft sich das Be
zirksgericht insoweit auf das Sachverständigengutach
ten. In diesem wird allerdings nicht näher dargelegt, 
wie es zu dieser Feststellung (10 Prozent des Gesamt
wertes) gekommen ist. Bei der erneuten Entscheidung 
über die Zuweisung des Eigenheims wird das Bezirks
gericht aber auch die in Abschn. AII Ziff. 6 der Richt
linie Nr. 24 des Plenums des Obersten Gerichts zur Auf

hebung der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft der 
Ehegatten während und nach Beendigung der Ehe vom
22. März 1967 (GBl. II S. 180; NJ 1967 S. 240) angeführ
ten Kriterien mit zu berücksichtigen haben, soweit sie 
für dieses Verfahren von Bedeutung sind.

Was die Bewertung des Eigenheimes für die Vermö
gensberechnung mit 19 395 M anbelangt, so verletzt die 
Entscheidung § 13 Abs. 1 FGB. Nach dieser Bestimmung 
gehören auch die während der Ehe von einem oder bei
den Ehegatten durch manuelle Arbeit geschaffenen Sa
chen zum gemeinsamen Eigentum der Eheleute. Die 
gesamten 21 550 M sind daher dem gemeinsamen Ver
mögen zuzurechnen. Eine andere Frage ist, ob der Ver
klagte wegen seiner Eigenleistungen einen höheren An
teil am gemeinsamen Vermögen geltend machen kann 
(Abschn. A II Ziff. 7 g der OG-Richtlinie Nr. 24). Abge
sehen davon, daß er einen solchen Antrag bisher nicht 
gestellt hat (Abschn. A II Ziff. 9 der OG-Richtlinie 
Nr. 24), wäre, falls dies noch geschehen sollte, zu prü
fen, ob die besagten 2 155 M bei dem Umfang des Ver
mögens der Parteien als eine beachtliche Mehrung an
gesehen werden können und ob dem entsprechende Lei
stungen der berufstätigen Klägerin entgegenstehen, die 
nicht allein auf die Mithilfe beim Hausbau beschränkt 
werden dürfen. Es kann auch nicht außer Betracht blei
ben, daß die Klägerin zu ihrer Qualifizierung ein Di
rektstudium aufgenommen hatte.

Auch die Bewertung des Pkw ist unrichtig. Zu seiner 
Anschaffung hat der Verklagte nach seiner Darstellung 
11 600 M und nach Behauptung der Klägerin 11000 M
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